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 Turn- und Sportgemeinschaft Landbau Schöneiche e.V. 
TSGL Schöneiche e.V., Dorfstr. 17-19, 15566 Schöneiche Abteilungen: Gymnastik, Tischtennis, Volleyball 

  
 

 

Hygienekonzept für die Teilnahme an Sportangeboten  
während der Corona-Pandemie 

 
Das Hygienekonzept der Abteilung Volleyball soll die für die Umsetzung der gültigen Umgangsver-
ordnung im Zusammenspiel mit den für den Volleyballsport notwendigen Voraussetzungen schaffen.  
 
Die nachfolgend genannten Bestimmungen werden den Gastmannschaften mitgeteilt und durch 
Beschilderungen in der LPBH sowie mittels einer persönlichen Einweisung des Hygienebeauftragten 
ergänzt. Der Hygienebeauftragte übernimmt während des Spieltages keine weiteren Aufgaben. 
 
Dieses Dokument ist außerdem in geeigneter Weise bekanntzumachen und in der Spielhalle auszule-
gen, was z. B. durch den Aushang an den Eingängen, in den Kabinen und am Schreibertisch erfolgen 
wird. Wenn möglich sollte mit Lautsprecherdurchsagen mehrfach auf die Einhaltung des Konzeptes 
hingewiesen werden.  
 
Es ist bekannt, dass auch bei sportlichen Veranstaltungen ein Restrisiko besteht, sich mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. Daher ist die Teilnahme freiwillig. Bei Krankheitssymptomen 
�µ�v�����v�����Z���<�}�v�š���l�š���u�]�š���]�v�(�]�Ì�]���Œ�š���v���W���Œ�•�}�v���v��^���]�v�•�}�(���Œ�v�������À�}�v���<���v�v�š�v�]�•�����Œ�o���v�P�š���Á�]�Œ����^�������Œ�(���v�]���Z�š�����v�������Œ��
Veranstaltung teilgenommen werden. 
 
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an der Veranstaltung eine Infektion oder der 
Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, so ist der Verein darüber zu informieren. 
 
Das Sporthallengelände darf nicht von Personen mit Atemwegsinfektionen betreten werden. Wei-
sen Zuschauer und weitere Beteiligte / Gäste Erkältungssymptome, wie Husten, Fieber, Hals-
schmerzen auf, ist das Betreten der Sportanlage untersagt. 
 
Dem Konzept liegen folgende Leitgedanken zu Grunde: 

�x Reduzierung von Infektionsrisiken 
�x Trennung der verschiedenen teilnehmenden Personengruppen 
�x Einhaltung von Abstands- und Verhaltensregeln 
�x Konsequentes Handeln gemäß den Vorgaben der Gesundheitsbehörden 
�x Kontaktdaten aller an der Veranstaltung teilnehmenden Personengruppen 
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Präambel 
Sämtliche Regelungen der 2. SARS-CoV-2-UmgV des Landes Brandenburg gehen den Regelungen des 
Vereins vor. Konkret bedeutet dies: 
 
�cIn öffentlichen und privaten Sportanlagen ist die Sportausübung in geschlossenen Räumen zulässig, 
wenn die Betreiberin oder der Betreiber auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts: 

�x den Zutritt und Aufenthalt steuert, 
�x nur Personen den Zugang gewährt, die einen Negativ-Test vorlegen (ab 12 Jahren) oder ge-

impft oder genesen sind; nicht volljährige Sportausübende können als Nachweis eine von ei-
ner sorgeberechtigten Person unterzeichnete Bescheinigung vorlegen (über das Ergebnis des 
Selbsttests), 

�x die Personenzahl auf 30 Sportausübende begrenzt, die gemeinsam Kontaktsport ausüben (= 
30 je Gruppe / je Feld), wobei Genesene und Geimpfte nicht mitzählen. 

�x die Kontaktnachverfolgung ermöglicht, 
�x die Einhaltung des Abstandsgebots außerhalb der Sportausübung sicherstellt, 
�x das Tragen einer Maske in den Umkleideräumen umsetzt (die Maskenpflicht gilt erst ab 6 

Jahren), 
�x den Austausch der Raumluft vorsieht. 

 
Umkleiden und Sanitäranlagen dürfen genutzt werden. 
 
Nachlesbar auf der Internetseite des Landesgesetzgebers des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport: https://mbjs.brandenburg.de/corona-aktuell/individual-und-vereinssport.html  
 
Darüber hinaus gelten die nachfolgenden Regelungen der TSGL Schöneiche. 
  
1. AHA Regelungen 

�x Außer während der Sportausübung ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes überall da 
verpflichtend wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

�x Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 
�x Die Hände sind nach den Toilettengängen gründlich zu waschen; ein Desinfektionsspender 

wird im Eingangsbereich bereitgestellt. 
�x Das Abstandsgebot ist strikt einzuhalten. Dies gilt nicht nur in den Duschen, Waschräumen 

und Umkleideräumen, sondern auch auf der Trainerbank und außerhalb des Spielfeldes. Es 
ist zu beachten, dass nur die reine Sportausübung vom Abstandsgebot befreit ist. 

 
 
 
 
 
 

https://mbjs.brandenburg.de/corona-aktuell/individual-und-vereinssport.html
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2. Zutritt und Verlassen der Halle 
�x Es wird keinen ungesteuerten Zutritt geben. Die offizielle Öffnung der Halle für die Teams 

wird auf mindestens 90 Minuten vor Beginn des ersten Spiels in der Halle festgelegt. (Eine 
frühzeitige Anreise weiterer Mannschaften zum Anschlussspiel wird untersagt, um Men-
schenansammlungen zu vermeiden.)  

�x Eingang Zuschauer (Haupteingang Foyer mit direktem Zugang zur Tribüne) 
�x Eingang Aktive, Trainer und Kampfrichter, Spieltagshelfer (Seiteneingang hinterste Tür) nach 

Kontrolle der G-G-G-Regelung 
�x Ausgang Zuschauer (Haupteingang Foyer) 

 
Auf diese Weise soll das Vermischen zwischen Zuschauern und Aktiven unterbunden werden. 
 
3. Umkleidekabinen 

�x Jedem Team werden zwei Umkleidekabinen zur Verfügung gestellt, die durch einen gemein-
samen Duschraum miteinander verbunden sind. 

�x Das Absetzen des Mund- und Nasenschutzes ist nur während des Umkleide- sowie des 
Duschvorgangs erlaubt. 

�x Das Kampfgericht wird eine gesonderte Umkleidemöglichkeit (Ausgang E) mit Toilette und 
Waschgelegenheit erhalten und darf die Duschräume nicht betreten. 

�x Die Fenster der Umkleidekabinen bleiben stets geöffnet. 
�x Mannschaftsbesprechungen in der Kabine sind auf 15 min zu beschränken. 

 
4. Tribüne und Zuschauer 

�x Sportausübende und Funktionspersonal zählen nicht zu den Zuschauenden. 
�x Zuschauer dürfen sich auf keinen Fall im Wettkampfbereich (Umkleiden und Spielfeld) auf-

halten.  
�x Jeder Zuschauer wird auf einer gesonderten Anwesenheitsliste erfasst. 
�x Ist der Mindestabstand (1 m bei festen Sitzplätzen) sichergestellt, können die Masken abge-

setzt werden.  
�x Die Toiletten für Zuschauer sind ausgeschildert. Der Zugang zum Hallenbereich ist gesperrt. 
�x Es wird ein zügiges und geordnetes Verlassen der Sporthalle nach der Veranstaltung erfolgen, 

um einen unnötigen Aufenthalt im Anschluss an das Spiel zu vermeiden. 
 
5. Dokumentation 
Die Personendaten der gegeneinander spielenden Teams werden mittels Anwesenheitsliste mit 
Vor- und Familiennamen sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zum Zwecke der Kontaktnach-
verfolgung erfasst; vgl. § 4 der 2. SARS-CoV-2-UmgV. Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier 
Wochen unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften aufzubewahren.  
 
Die Kontaktliste der Zuschauenden wird im Voraus erstellt und ist in der Anzahl nach der zur Verfü-
gung stehenden Platzvergabe im Vorhinein durch den Verkauf von Saison-Dauerkarten (DL) begrenzt. 
Zum Spieltag selbst wird die Kontaktliste durch die Betreuer im Eingangsbereich abgehakt und nicht 
Anwesende Personen unkenntlich gemacht. Alternativ wird die Registrierung mittels Luca-App für 
alle Zuschauenden im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. Soweit die Kontaktliste nicht geführt 
wird, ist der Einlass in die Sporthalle led. mit gegengeprüftem Login möglich. 
 
Die Kontaktlisten der Teams, des Staff sowie der Zuschauer / Gäste / Presse werden vom Hygiene-
verantwortlichen in einem gesonderten Umschlag (Stempel, Datum auf der Klebelasche und Unter-
schrift des Hygieneverantwortlichen) aufbewahrt und können im Infektionsfall für die Behörden zu-
gänglich gemacht werden. 
 
 
 
 



Version: 01.09.2021  Seite 4 von 4 
 

6.  Hygiene 
�x Es sind regelmäßig Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen, insbesondere, 

wenn Geräte (wie bspw. Bälle u.a.) gemeinsam genutzt werden. 
�x Die Spielbälle werden nach jedem Satz desinfiziert. 
�x Die Möglichkeit zur Handdesinfektion wird zur Verfügung gestellt. 
�x Auf das gründliche Händewaschen wird verwiesen. 
�x Die Duschen sind maximal von drei Personen zeitgleich zu nutzen (eine Dusche frei, zwischen 

zwei Nutzern). 
�x Der Aufenthalt in der Umkleide ist auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 
�x Der Austausch der Raumluft durch Frischluft wird regelmäßig erfolgen. Raumlufttechnische 

Anlagen dürfen nur ohne Umluft betrieben werden. 
 

7.  Verhalten während der Sportausübung 
Bei Wettkämpfen dürfen bis zu 100 Personen (Wettkampfteilnehmende und Funktionspersonal) 
gleichzeitig anwesend sein.  
 

�x ���]�v���cHandshake�  ̂bei Auslosung und nach Spielende entfällt. 
�x Das Wettkampfpersonal am Schreibertisch trägt einen MNS. 
�x Die Schiedsrichter nutzen ausschließlich ihre eigenen Pfeifen. 
�x Es wird keine Einlauf-Kinder bei der Mannschaftsvorstellung geben.  
�x Die Ballkinder werden auf maximal fünf beschränkt, wobei die Bälle im Spielverlauf und zwi-

schen den Sätzen regelmäßig desinfiziert werden.  
�x Eine 10-Minutenpause zwischen den Sätzen wird es nicht geben.  
�x Es ist zu beachten, dass nur die reine Sportausübung vom Abstandsgebot befreit ist. 

 
Auf die Ausübung gewohnter Rituale, wie das �c�����l�o���š�•���Z���v�^ und die Begrüßung / Verabschiedung 
per Handschlag bzw. Umarmung, ist zu verzichten. Es wird empfohlen, dass sich die Mannschaften 
stattdessen vor und nach dem Spiel auf der Grundlinie gegenüber aufstellen. 
 
8. Anlagen 

�x Anwesenheitsliste für Gastteams zur Kontaktnachverfolgung 
�x Vordruck I Hygienebeauftragter 2021 

 
Da der Sport auch eine Vorbildfunktion hat, soll eine klare Botschaft auch an die Öffentlichkeit ver-
mittelt werden: 
 
Wir sind und bleiben solidarisch, wir halten uns strikt an die Vorgaben. Wir verhalten uns vorbildlich, 
denn dies dient uns, unseren Mitmenschen, somit der Gesundheit aller und damit auch unserem 
Volleyballsport und unserer Gesellschaft. Wir gehen respektvoll miteinander um, auch mit uns selbst. 
 

 











 
 Turn- und Sportgemeinschaft Landbau Schöneiche e.V. 

Anwesenheitsliste für Gastteams 
gemäß § 4 der 2. SARS-CoV-2-UmgV 
 Abteilungen: Gymnastik, Tischtennis, Volleyball 

 
 

 
 

Datum:  

Uhrzeit:  

Veranstaltung / Abteilung:  

Übungsleiter / Kontakt:  

Hygienebeauftragter:  

 
Die vollständige Anwesenheitsliste ist dem Ausrichter TSGL Schöneiche e. V. zur Verwahrung zu 
übergeben. Die Aufbewahrung der Anwesenheitsliste erfolgt für die Dauer von vier Wochen nach 
Ende der Veranstaltung. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsliste zu vernichten. 
 
Es ist bekannt, dass auch bei sportlichen Veranstaltungen ein Restrisiko besteht, sich mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. Daher ist die Teilnahme freiwillig. Bei Krankheitssymptomen 
und nach Kont���l�š���u�]�š���]�v�(�]�Ì�]���Œ�š���v���W���Œ�•�}�v���v��^���]�v�•�}�(���Œ�v�������À�}�v���<���v�v�š�v�]�•�����Œ�o���v�P�š���Á�]�Œ����^�������Œ�(���v�]���Z�š�����v�������Œ��
Veranstaltung teilgenommen werden. 
 
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an der Veranstaltung eine Infektion oder der 
Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, so ist der Verein darüber zu informieren. 

Nr. Name E-Mail-Adresse oder Telefon 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 



Diese Daten werden durch den Betreiber zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit Covid-
19 und aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO) für die Dauer von vier 
Wochen verarbeitet und der zuständigen Gesundheitsbehörde auf Verlangen weitergeleitet. Die zu 
erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu 
Werbezwecken, weiterverarbeitet. Wenn die Daten nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert 
werden, werden sie unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet. Weitere Daten-
schutz-Informationen siehe Aushang. 
 
Hiermit versichere ich als verantwortlicher Trainer / Übungsleiter / Hygienebeauftragter meiner 
Mannschaft das übermittelte Hygienekonzept gelesen und mein Team informiert zu haben. Alle 
oben genannten Teilnehmer sind entweder doppelt geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ 
getestet. Durch Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt.   
 
 
 
Ort, Datum    Unterschrift / Funktion 


